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Allgemeine Informationen
 

 Blinde Menschen sind im Alltag besonders beeinträchtigt. Da ihnen durch ihre Behinderung auch

ein finanzieller Mehraufwand entsteht, können sie zum Ausgleich Blindenhilfe beziehen.

 In Baden-Württemberg können blinde Menschen Landesblindenhilfe beantragen. Diese erhalten

sie unabhängig von ihrem Einkommen und Vermögen. Bei geringem Einkommen und Vermögen

kann der Bund zusätzlich (aufstockend) Blindenhilfe nach dem Sozialgesetz Zwölftes Buch

(SGBXII) gewähren.

 Die Leistungen sind:

  Landesblindenhilfe 

  Sie beträgt für  

    volljährige blinde Menschen: 410 Euro 

    minderjährige blinde Menschen 205 Euro. 

    Eine jährliche Anpassung findet nicht statt. 

  Aufstockende Blindenhilfe nach dem Sozialgesetzbuch bei geringem Einkommen und

Vermögen 

  Sie beträgt für  

    volljährige blinde Menschen: 218,40 Euro 

    minderjährige blinde Menschen: 109,73 Euro 

    Die Blindenhilfe wird jährlich angepasst (entsprechend der Steigerung des aktuellen

Rentenwerts in der gesetzlichen Rentenversicherung). 

 Hinweis: Bei Bezug von Leistungen der häuslichen Pflege oder bei vollstationärer Versorgung

verringert sich die Landesblindenhilfe beziehungsweise die Blindenhilfe nach dem

Sozialgesetzbuch.
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Zuständige Stelle
 

 das Sozialamt

 Sozialamt ist,

  wenn Sie in einem Stadtkreis wohnen: die Stadtverwaltung 

  wenn Sie in einem Landkreis wohnen: das Landratsamt 

 Hinweis:  Teilweise haben die Landkreise die Zuständigkeit auf größere Städte in ihrem

Kreisgebiet übertragen. Wohnen Sie in einem Landkreis, kann Ihnen das Landratsamt oder die

Gemeindeverwaltung Ihres Wohnortes die zuständige Behörde nennen.

 

Zur Anzeige der zuständigen Dienststelle wählen Sie bitte einen Ort

 

Voraussetzungen
 

 Der Bund und das Land unterstützen durch die Blindenhilfe folgende Personengruppen:

  blinde Menschen 

  Menschen, deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt 

  Menschen mit gleicher schwerer Beeinträchtigung der Sehfähigkeit 

 Zusätzliche Voraussetzung für den Bezug von Landesblindenhilfe in Baden-Württemberg ist: Die

blinde Person muss älter als ein Jahr alt sein

 

Verfahrensablauf
 

 Sie können Landesblindenbeihilfe und Blindenhilfe des Bundes beim zuständigen Sozialamt Ihres

Wohnortes beantragen. Dieses befindet sich in einem Stadtkreis bei der Stadtverwaltung und in

einem Landkreis im Landratsamt. Dort erhalten Sie auch weitere Auskünfte.

 

Erforderliche Unterlagen
 

 Die zuständige Stelle kann Unterlagen verlangen, z.B. Nachweise über die Beeinträchtigung der

Sehfähigkeit.

 

Kosten
 

 keine

 

http://www.service-bw.de/zfinder-bw-web/processes.do?vbid=943911&vbmid=0&language=deu
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Rechtsgrundlage
 

  § 72 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) (Blindenhilfe) 

  Gesetz über die Landesblindenhilfe in Baden-Württemberg 

 

Freigabevermerk
 

 Dieser Text entstand in enger Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Stellen. Das

Sozialministerium hat dessen ausführliche Fassung am 18.03.2013 freigegeben.

 

Zu den Formularen/Onlinediensten

 

Zusatzinformation:

Regionaler Bezug: Kein Ort festgelegt

Erstellungszeitpunkt: 04.01.2014 16:51

Herkunft: www.service-bw.de

Anbieter: Land Baden-Württemberg

 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal?quelle=purl&query=%C2%A7+72+SGB+12&psml=bsbawueprod.psml&doktyp=Gesetze&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BliHiG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.sm.baden-wuerttemberg.de
http://www.service-bw.de/zfinder-bw-web/processes.do?action=forms&vbid=943911&vbmid=0&language=deu
http://www.service-bw.de

